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Il- .3~50 der Beilagen zu den stenographischen Protokolle~ des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Z.7098-Pr.2174 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1 0 

Wien, 1975 01. 31 

-1cff tf / A. B~ 
ZU 4cf53/J. 
Präs. zm .. tL.JANJ.975 . 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Huber und Genossen vom 
5. Dezember 1974, Nr. 1893/J,betreffend die Handhabung des 
Katastrophenfondsgesetzes, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Der Prozentanteil des Bundeszuschusses aus Mitteln des Katastrophen
fonds für Schäden am Gemeindevermögenbetrug: 

1966 
1967 50 % 
1968 50 % 
.1969 50 % 
1970 41 .% 
197'1 50 % 
1972 35 % 
1973 35 % 

Für 1966 konnten aus Mitteln des Katastrophenfonds keine Zuschüsse 
gewährt werden,weil das Katastrophenfondsgesetz, BGBl.Nr. 207/1-966, 
zwar schon am 21. September 1966 in Kraft trat, dem Fonds jedoch 
erst ab dem Jahre 1967 Mittel zuflossen. 

Für das Jahr 1974 ist ein Bundeszuschuß von 35 % der eingetretenen 
Katastrophenschäden vorgesehen. Einsch~ßlich dieser für Jälli~er 

1975 in Aussicht genommenen Über\'1eisung sind den Gemeinden zur 
Förderung der Behebung der in ihrem Vermögen eingetretenen Kata
strophenschäden 287'208 Millionen Schilling zugeflossen. 
Zu 2): 
Meine Bereitschaft, Vorsorge dafür zu treffen, daß die Bundes
zuschüsse ein ungefähr gleiches Ausmaß erreichen, falls sie in 
den einzelnen Jahren verschieden hoch sind, habe ich damit l.mteIC 
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Beweis gestellt, daß diese Vorgangs\'leise schon seit längerem 
praktiziert wird. So betrug der Prozentanteil für die Jahre 
1967, 1970, 1972 und 1973 ursprünglich 25 bzw. 29 bZ\'l. 23 bzw. 
31 % und wurde, z.T. in Etappen, auf die jetzige Höhe ange
hoben. 

Im Einvernehmen mit den Länder~ und Gemeinden beabsichtige ich, 
die Bundeszuschüsse für alle jahre mit höchstens 50 % der ein
getretenen Katastrophenschäden zu begrenzen, um sicherzustellen, 
daß auch die Schäden der vergangenen Jahre in dieser Höhe abge
goI ten 1-1erden können; hiedurch erscheint gewär..rleistet, daß die 
Höhe des Bundeszuschusses nicht nur von der Höhe der im Bundes
gebiet im betreffenden Scr;adenszei traum angefallenen Gesamt
schäden abhängig ist. 
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